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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.12.1972

Norm

StPO idF StRÄG 1971 §175 Abs1 Z4 G

StPO idF StRÄG 1971 §180 Abs2 Z3

Rechtssatz

Haft wegen Wiederholungsgefahr ist nur dann zulässig, wenn "bestimmte Tatsachen" vorliegen, welche die Gefahr

einer Wiederholung begründen. Es genügt nicht, daß die Möglichkeit eines Rückfalles nicht auszuschließen ist; ein

Rückfall muß vielmehr auf Grund bestimmter Tatsachen naheliegen und konkret in greifbare Nähe gerückt (=

"anzunehmen") sein.
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